
 

 Allgemeine Informationen zu Ihrem Versicherungsvertrag (AIB 2008) 
 
 
1. Identität und ladungsfähige Anschrift des Versi-

cherers 
 

SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung AG 
Anschrift: 
Löwentorstraße 65 
70376 Stuttgart 
Sitz: 
Stuttgart, Deutschland 
Registergericht Stuttgart 
HRB 16264 
UST–ID–Nr.: DE 811 687 678 
Vorstand: 
Ulrich-Bernd Wolff von der Sahl, Vorsitzender 
Dr. Stefan Korbach 
Gerhard Müller 
Prof. Michael Scharr 
Dr. Michael Völter 
Dr. Klaus Zehner 
 
Die Identität unseres Vertreters können Sie dem Antrags-
formular entnehmen. 

 
2. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers und 

zuständige Aufsichtsbehörde 
 

Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers ist der Betrieb der 
Schaden- und Unfallversicherung sowie der Betrieb der 
Rückversicherung. 
 
Zuständige Aufsichtbehörde ist die Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 
53117 Bonn. 

 
3. Wesentliche Merkmale des Versicherungsvertra-

ges 
 

Die wesentlichen Merkmale des Versicherungsvertrages 
bestimmen sich nach den Allgemeinen Bedingungen, Be-
sonderen Bedingungen, Zusatzbedingungen, Erläuterungen 
und Klauseln. Eine Übersicht hierzu befindet sich auf Ihrem 
Antragsformular. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Be-
stimmungen. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land. 
 
Alle Unterlagen zu Ihrem Vertrag finden Sie im Anschluss 
an diese Vertragsinformationen. 
 
Darin sind Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Leistung 
des Versicherers geregelt. 

 
4. Gesamtpreis der Versicherung 
 

Den Gesamtpreis der Versicherung entsprechend der ge-
wünschten Zahlungsweise können Sie jeweils dem Angebot 
oder dem Antrag entnehmen. In dem Beitrag ist die gesetz-
liche Versicherungsteuer enthalten. 

 
5. Zusätzlich anfallende Kosten 
 

Für den Abschluss des Versicherungsvertrages werden kei-
ne weiteren Gebühren und Kosten erhoben. 

 
Im Fall des Verzugs können wir eine Mahngebühr in Höhe 
von 3 EUR verlangen. Sollte es zu einem gerichtlichen 
Mahnverfahren kommen, entstehen weitere Gebühren. De-
ren Höhe ist abhängig vom Forderungsbetrag. 
 
Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für ei-
nen fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können Ihnen in 
Rechnung gestellt werden. 
 
Bei der Nutzung unserer Service-Rufnummern fallen folgen-
de Kosten an: 
 
Telefon 0180 333 9 333: 9 ct./Min. 
Fax 0180 333 9 888: 9 ct./Min. 
 
Die genannten Minuten-Preise gelten für Verbindungen aus 
dem Festnetz der Deutschen Telekom einschl. Umsatzsteu-
er und sonstiger Preisbestandteile. Für Anrufe aus Mobil-
funknetzen können abweichende Preise gelten. 

 
6. Zahlung und Erfüllung 
 

Der erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig von dem 
Bestehen eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem 
Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein an-
gegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen. 
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns 
vor Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag un-
verzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen. 
 
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versiche-
rungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der 
erste oder einmalige Beitrag frühestens einen Monat nach 
Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen. 
 
Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste 
Rate als erster Beitrag. 
 
Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der je-
weiligen Versicherungsperiode fällig. Die Zahlung gilt als 
rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungsschein 
oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitraums be-
wirkt ist. 

 
7. Gültigkeitsdauer der Informationen 
 

Unsere Angebote sind, soweit nichts anderes vereinbart ist, 
3 Monate gültig. 
 
Fällt in die Zeit zwischen Antragsaufnahme und Versiche-
rungsbeginn eine Beitragsangleichung, so gilt der am Tage 
des Beginns gültige Beitrag. 

 
8. Zustandekommen des Vertrages 
 

Der Versicherungsvertrag kommt zustande, sobald wir Ihren 
Antrag angenommen haben. Dies geschieht durch Zusen-
dung des Versicherungsscheins oder einer anderen Erklä-
rung aus der sich ergibt, dass der Versicherer den Antrag 
annimmt. 
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Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt. Dies gilt nicht, soweit Sie 
mit der Zahlung des Erstbeitrags in Verzug geraten (siehe 
Punkt 6.). 
 

9. Widerrufsrecht 
 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wo-
chen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, 
Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt am Tag, nachdem 
Ihnen der Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen 
einschließlich unserer Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen sowie die Vertragsinformationen gemäß § 7 Abs. 2 des 
Versicherungsvertragsgesetzes und diese Belehrung in 
Textform zugegangen sind. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Wi-
derruf ist zu richten an: 
 
SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung AG 
Löwentorstraße 65 
70376 Stuttgart 
 
Bei einem Widerruf per Telefax ist der Widerruf an folgende 
Faxnummer zu richten: 0711 898-1870  
Bei einem Widerruf per E-Mail ist der Widerruf an folgende 
Adresse zu richten: service@sparkassenversicherung.de 
 
Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versiche-
rungsschutz und wir erstatten Ihnen den Teil Ihres Beitrags, 
der auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfällt. 
 
Den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des 
Widerrufs entfällt, können wir einbehalten, wenn Sie zuge-
stimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor Ablauf der 
Widerrufsfrist beginnt. Haben Sie eine solche Zustimmung 
nicht erteilt oder beginnt der Versicherungsschutz erst nach 
Ablauf der Widerrufsfrist, erstatten wir Ihnen Ihren gesamten 
Beitrag. 
 
Beiträge erstatten wir Ihnen unverzüglich, spätestens 30 
Tage nach Zugang des Widerrufs.  
 
Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Vertrag von 
beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig 
erfüllt wurde, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer 
Laufzeit von weniger als einem Monat. Widerrufen Sie einen 
Versicherungsvertrag, durch den ein bereits bei der SV 
SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung AG beste-
hender Vertrag ersetzt oder abgeändert werden soll, so läuft 
Ihr ursprünglicher Versicherungsvertrag weiter. 
 

10. Laufzeit 
 

Der Vertrag ist zunächst für die vereinbarte Dauer fest ab-
geschlossen. Beträgt die Dauer mindestens ein Jahr, so ver-
längert sich der Vertrag stillschweigend um ein Jahr und 
weiter von Jahr zu Jahr, wenn nicht spätestens drei Monate 
vor dem jeweiligen Ablauf einem der beiden Vertragspartner 
eine Kündigung des anderen zugeht. Dies gilt auch, wenn 
für die erste Laufzeit nach Abschluss des Vertrags deshalb 
weniger als ein Jahr vereinbart ist, um die folgenden Versi-
cherungsjahre zu einem bestimmten Kalendertag, z.B. dem 
1. Januar eines jeden Jahres, beginnen zu lassen.  

In der Kraftfahrzeugversicherung beträgt die Kündigungsfrist 
für beide Vertragspartner nur einen Monat bis zum Ablauf. 
 
Ist abweichend von der gerade beschriebenen Regelung ei-
ne feste Laufzeit ohne Verlängerung vereinbart, so endet 
der Vertrag spätestens zum Ablauftermin. Eine Verlänge-
rung muss beantragt werden.  
 
In der Kraftfahrzeugversicherung endet der Versicherungs-
vertrag für ein Fahrzeug, das ein Versicherungskennzeichen 
führen muss (z.B. Mofa), mit dem Ablauf des Verkehrsjah-
res, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Das Verkehrs-
jahr läuft vom 1. März bis Ende Februar des Folgejahres. 
 
Ein Versicherungsvertrag, der für die Dauer von mehr als 
drei Jahren eingegangen worden ist, kann zum Ende des 
dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung 
einer Frist von drei Monaten gekündigt werden.  
 

11. Beendigung des Vertrages 
 
Der Versicherungsvertrag kann zum Ablauf der vereinbarten 
Laufzeit gekündigt werden. Ansonsten verlängert er sich um 
ein Jahr und weiter von Jahr zu Jahr (siehe Ziffer 10). Die 
Kündigung muss spätestens drei Monate, in der Kraftfahr-
zeugversicherung spätestens 1 Monat, vor dem jeweiligen 
Ablauf erklärt werden. 
 
Im Übrigen besteht ein gesetzliches Kündungsrecht auch in 
folgenden Fällen: 
 
- für den Versicherer bei Nichtzahlung Folgebeitrag (§ 38 

VVG) 
- für den Versicherungsnehmer bei Beitragserhöhungen 

(§ 40 VVG) 
- in der Sachversicherung für den Versicherer und den 

Versicherungsnehmer nach dem Versicherungsfall (§ 92 
VVG) 

- in der Sachversicherung für den Versicherer und den 
Versicherungsnehmer nach Veräußerung der versicher-
ten Sache (§ 96 VVG) 

 
Die Einzelheiten können Sie den genannten Vorschriften 
und den entsprechenden Regelungen in den jeweiligen Be-
dingungswerken entnehmen. 
 

12. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
 
Für alle Streitigkeiten das Vertragsverhältnis betreffend, d.h. 
auch für vorvertragliche, gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. 
 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns ist 
das Amtsgericht in Stuttgart Bad-Cannstatt beziehungswei-
se – falls der Streitwert 5.000 Euro übersteigt – das Landge-
richt in Stuttgart zuständig. 
 
Die Klage kann auch am jeweils örtlich zuständigen Amts- 
bzw. Landgericht einer unserer Zweigniederlassungen in Er-
furt, Karlsruhe, Kassel, Mannheim oder Wiesbaden erhoben 
werden, wenn die Klage gem. § 21 ZPO auf den Geschäfts-
betrieb der Niederlassung Bezug hat.  
 
Zudem ist für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder 
der Versicherungsvermittlung auch das Amts- bzw. Landge-
richt örtlich zuständig, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Kla-
geerhebung Ihren Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen 

mailto:service@sparkassenversicherung.de
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Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Dieser Gerichtsstand 
gilt nur dann nicht, wenn Sie nach Vertragsschluss Ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungs-
bereich des Versicherungsvertragsgesetzes verlegen. 
 

13. Sprache 
 

Die Vertragsbedingungen und die vorliegenden Informatio-
nen werden in deutscher Sprache mitgeteilt. Die Kommuni-
kation während der Laufzeit des Vertrages erfolgt in deut-
scher Sprache. 
 

14. Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbe-
helfsverfahren 
 
Die SV SparkassenVersicherung ist Mitglied im Verein Ver-
sicherungsombudsmann. Sie können – sofern Sie Verbrau-
cher sind – das kostenlose, außergerichtliche Streitschlich-
tungsverfahren in Anspruch nehmen. Bis zu einem Be-
schwerdewert von 5.000 Euro trifft der Ombudsmann eine 
Entscheidung, an die wir gebunden sind. Ihnen steht dage-
gen weiterhin der Weg zum Gericht offen. Bei Beschwerden 
mit einem Wert von über 5.000 Euro spricht der Ombuds-

mann eine für beide Seiten unverbindliche Empfehlung aus. 
Ab einem Beschwerdewert von 50.000 Euro ist ein Verfah-
ren vor dem Ombudsmann nicht mehr möglich. 
 
Den Versicherungsombudsmann können Sie erreichen:  
 
Versicherungsombudsmann e.V., 
Postfach 080632, 10006 Berlin, 
Telefon: 01804 224424  
(20 ct/Anruf aus dem deutschen Festnetz),  
Telefax: 01804 224425  
(20 ct/Anruf aus dem deutschen Festnetz),  
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de,  
Internet: www.versicherungsombudsmann.de 
 

15. Möglichkeit der Aufsichtsbeschwerde 
 
Mit Beschwerden können Sie sich auch an die Aufsichtsbe-
hörde wenden: 
 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn 

 
 

http://www.versicherungsombudsmann.de
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